
Fachamt: Stadtkämmerei  Vorlage-Nr.: 2026-049 
     
   Datum: 25.02.2026 

 
 

Beschlussvorlage 
 
  
Feststellung des Jahresabschlusses 2023 
 
 
Beratungsfolge: 
 

Gremium am  Zuständigkeit 

Verwaltungs- und Finanzausschuss 12.03.2026 nicht öffentlich Beratung 

Gemeinderat 26.03.2026 öffentlich 
Beratung und 

Beschlussfassung 

 
 
Beschlussantrag: 
 
1. Der Gemeinderat stellt den Jahresabschluss der Stadt Eberbach für das Jahr 2023 fest. 

 

2. Soweit noch nicht geschehen werden die entstandenen über- und außerplanmäßigen 

Aufwendungen genehmigt. Gleichzeitig wird den nach § 84 Abs. 2 der Gemeindeordnung 

für Baden-Württemberg (GemO) zulässigen überplanmäßigen Investitionsausgaben 

zugestimmt. 

 
3. Der Rechenschaftsbericht und die Ausführungen zu der Bilanz werden zur Kenntnis 

genommen. 
 
 
 
Klimarelevanz: 
 
Keine. 
 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Die Stadt Eberbach hat nach § 95 GemO zum Ende des Haushaltsjahres einen 
Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss stellt die tatsächliche Vermögens-, 
Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde dar. Er besteht aus dem Rechenschaftsbericht, der 
Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz. Zusätzlich sind in den Anlagen zur 
Bilanz und zum Jahresabschluss weitere Auswertungen zur finanziellen und wirtschaftlichen 
Situation der Kommune darzustellen. 
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Die Eckpunkte des Jahresabschlusses 2023 stellen sich wie folgt dar: 

  EUR 

1. Ergebnisrechnung  

1.1 Summe der ordentlichen Erträge 47.196.297,69 

1.2 Summe der ordentlichen Aufwendungen     -44.682.212,17 

1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)   2.514.085,52 

1.4 Außerordentliche Erträge 57.119,94 

1.5 Außerordentliche Aufwendungen -3.946,03 

1.6 Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) 53.173,91 

1.7 Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) 2.567.259,43 

   

2. Finanzrechnung  

2.1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 45.390.269,18 

2.2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  -40.404.897,40 

2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung 

(Saldo aus 2.1 und 2.2)  

4.985.371,78 

2.4  2.4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.455.645,05 

2.5  Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  -12.704.320,86 

2.6  Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus 

Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)  

-11.248.675,81 

2.7   Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 

2.6)  

-6.263.304,03 

2.8  Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit  2.000.000,00 

2.9   Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  -1.011.701,52 

2.10  Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus 

Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)  

988.298,48 

2.11  Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des 

Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)   

-5.275.005,55 

2.12  Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen 

Einzahlungen und Auszahlungen  

5.439.702,76 

2.13  Anfangsbestand an Zahlungsmitteln  5.220.783,37 

2.14  Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 

2.11 und 2.12)  

164.697,21 

2.15 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des 

Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14) 

5.385.480,58 

 

3. Bilanz  

3.1  Immaterielles Vermögen  569,88 

3.2 Sachvermögen   145.246.925,28 

3.3  Finanzvermögen 18.147.436,02 

3.4  Abgrenzungsposten  4.160.307,99 

3.5  Nettoposition   

3.6  Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)   167.555.239,17 

3.7  Basiskapital -91.015.088,63 

3.8  Rücklagen  -22.562.965,55 

3.9  Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses   

3.10  Sonderposten -30.297.901,11 

3.11  Rückstellungen  -2.309.333,87 

3.12  Verbindlichkeiten  -19.210.295,56 

3.13  Passive Rechnungsabgrenzungsposten  -2.159.654,45 

3.14  Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)  -167.555.239,17 
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Eine detaillierte Darstellung der tatsächlichen finanziellen Entwicklung des  
Haushaltsjahres 2023 ergibt sich aus dem Rechenschaftsbericht und den Erläuterungen  
zur Bilanz. 
 
Der Gemeinderat hat am 27.01.2022 beschlossen, dass der Planvergleich des 
Jahresabschlusses nach der Mindestgliederung der §§ 2-4 der 
Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aufgestellt wird (Vorlage 2021-359). Die 
Ergebnisrechnung und Finanzrechnung der beigefügten Jahresrechnung sind daher in dieser 
Gliederungstiefe dargestellt. 
 
 
 
Peter Reichert 
Bürgermeister 

  

 
 
 

Anlage/n: 
 
Jahresabschluss 2023 
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